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(54) GEHÄUSE FÜR EIN ELEKTROHANDWERKZEUGGERÄT

(57) Die Erfindung betrifft ein Gehäuse (2) für ein
Elektrohandwerkzeuggerät (1) mit einem Gehäu-
sehauptteil (2a) und mit einem mit dem Gehäusehauptteil
(2a) in einem Verbindungsbereich (10) fest verbundenen
Handgriff (9). In einem von dem Verbindungsbereich (10)
beabstandeten Bewegungsbereich (11) ist ein Zwi-
schenraum (12) zwischen dem Handgriff (9) und dem

Gehäusehauptteil (2a) vorgesehen. Der Handgriff (9)
weist in einem Bereich zwischen dem Verbindungsbe-
reich (10) und dem Bewegungsbereich (11) eine Aus-
nehmung (13) auf, in die ein Dämpfungselement (14) ein-
gesetzt ist, das eine größere Elastizität als das Material
des Gehäusehauptteils (2a) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gehäuse für ein Elek-
trohandwerkzeuggerät mit einem Gehäusehauptteil und
mit einem mit dem Gehäusehauptteil in einem Verbin-
dungsbereich fest verbundenen Handgriff nach der im
Oberbegriff von Anspruch 1 näher definierten Art. Des
Weiteren betrifft die Erfindung ein Elektrohandwerkzeug-
gerät mit einem solchen Gehäuse.
[0002] Ein gattungsgemäßes Gehäuse für ein Elektro-
handwerkzeuggerät ist aus der DE 10 2006 059 348 A1
bekannt. Dabei ist der Handgriff in einem Bereich über
eine Materialbrücke an dem Gehäuse angeformt, wohin-
gegen in einem davon beabstandeten Bereich ein Zwi-
schenraum zwischen dem Gehäuse und dem Handgriff
vorhanden ist. Auf diese Weise soll eine Dämpfung der
von dem Werkzeug bzw. einem in das Gerät integrierten
Schlagwerk ausgehenden Vibrationen gedämpft bzw.
von dem Handgriff isoliert werden. Grundsätzlich kann
eine solche Schwingungsdämpfung bei dem beschrie-
benen Gerät erreicht werden, allerdings sind der Ausfüh-
rung der die Verbindung zwischen dem Handgriff und
dem Gehäuse bildenden Materialbrücke sehr enge
Grenzen gesetzt, da bei einem zu großen Querschnitt in
diesem Bereich die gewünschte Schwingungsdämpfung
nicht erreicht wird.
[0003] Andere, aus dem allgemeinen Stand der Tech-
nik bekannte Lösungen sehen Gelenke im Bereich des
Handgriffs vor, die jedoch einen sehr hohen Kostenauf-
wand verursachen.
[0004] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Gehäuse für ein Elektrohandwerkzeuggerät
und ein Elektrohandwerkzeuggerät zu schaffen, die eine
Vibrationsdämpfung bzw. -entkopplung zwischen dem
Handgriff und dem Gehäusehauptteil sicherstellen.
[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die
in Anspruch 1 genannten Merkmale gelöst.
[0006] Das erfindungsgemäße Gehäuse weist eine
Ausnehmung in einem Bereich zwischen dem Verbin-
dungsbereich und dem Bewegungsbereich, in dem der
Handgriff von dem Gehäusehauptteil beabstandet ist,
auf, wodurch sich das Gehäuse verformen kann und die
durch über den Verbindungsbereich in den Handgriff ein-
geleiteten Vibrationen in eine Relativbewegung zwi-
schen dem Handgriff und dem Gehäusehauptteil umge-
wandelt werden können. Auf diese Weise wird eine Ent-
kopplung des Handgriffs von einem mit dem Elektro-
handwerkzeuggerät verbundenen Werkzeug erreicht.
[0007] Um in diesem Bereich dennoch eine konstruk-
tive Freiheit zu haben und einen für die Handhabung des
Gehäuses zu geringen Querschnitt zu vermeiden, ist er-
findungsgemäß ein Dämpfungselement, das eine größe-
re Elastizität als das Material des Gehäusehauptteils auf-
weist, in die Ausnehmung eingesetzt. Dieses Dämp-
fungselement kann bei einer Relativbewegung des
Handgriffs gegenüber dem Gehäusehauptteil verformt
werden, so dass es die gewünschten Bewegungen, die
zur Vibrationsminderung bzw. -dämpfung dienen, nicht

behindert.
[0008] Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen Lö-
sung besteht darin, dass keinerlei zusätzlicher Bauraum
erforderlich ist, da das Dämpfungselement im Prinzip ei-
nen Teil des Gehäusehauptteils und somit des gesamten
Gehäuses bildet.
[0009] In einer sehr vorteilhaften Weiterbildung der Er-
findung kann vorgesehen sein, dass die Ausnehmung
auf der diametral gegenüberliegenden Seite des Bewe-
gungsbereichs angeordnet ist. Auf diese Weise wird die
bestmögliche Bewegungsfreiheit für die Bewegung des
Handgriffs gegenüber dem Gehäusehauptteil in dem Be-
wegungsbereich erreicht.
[0010] Wenn in einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung das Dämpfungselement aus einem
Elastomer, insbesondere einem thermoplastischen
Elastomer, besteht, so ergibt sich eine besonders gute
Elastizität desselben, wodurch eine sehr gute Beweg-
lichkeit des Handgriffs in dem Bereich gegeben ist, in
dem sich das Dämpfungselement befindet.
[0011] Diese Beweglichkeit des Handgriffs und da-
durch die Vibrationsminderungswirkung können noch er-
höht werden, wenn das Dämpfungselement wenigstens
eine innere Ausnehmung aufweist.
[0012] Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass die
Ausnehmung des Handgriffs als in den Handgriff ragen-
der Schlitz in einer Außenwandung des Handgriffs aus-
gebildet ist. Dadurch kann sich der Handgriff besonders
gut verformen, um die Bewegung desselben gegenüber
dem Gehäusehauptteil zu verbessern.
[0013] Eine sehr einfache Möglichkeit zur Herstellung
des erfindungsgemäßen Gehäuses ergibt sich, wenn
das Dämpfungselement mittels Mehrkomponenten-
Spritzgießen mit dem Gehäusehauptteil verbunden ist.
Besonders vorteilhaft ist dabei, dass für die Erzeugung
des Dämpfungselements keinerlei zusätzliche Kosten
auftreten, da in den meisten Fällen ohnehin weitere Be-
reiche bzw. Bauteile des Gehäuses in Mehrkomponen-
tentechnik gefertigt sind.
[0014] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung kann vorgesehen sein, dass das Gehäu-
sehauptteil in dem Bewegungsbereich mittels eines mit
dem Gehäusehauptteil verbundenen Verbindungsstegs
beweglich gegenüber dem Handgriff gelagert ist. Da-
durch ergibt sich eine gewisse Verbindung des Hand-
griffs mit dem Gehäusehauptteil, wobei dennoch die Be-
weglichkeit zwischen diesen beiden Bauteilen gewähr-
leistet ist.
[0015] Um eine gewisse Führung des Handgriffs ge-
genüber dem Gehäusehauptteil zu erreichen, kann des
Weiteren vorgesehen sein, dass der Verbindungssteg in
einer Führung des Handgriffs beweglich gelagert und in
seitlicher Richtung geführt ist, und dass der Handgriff
wenigstens ein Anschlagelement zur Begrenzung der
Bewegung des Verbindungsstegs gegenüber dem
Handgriff aufweist. Auf diese Weise wird außerdem eine
Begrenzung der Relativbewegung zwischen dem Hand-
griff und dem Gehäusehauptteil erreicht.
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[0016] Ein Elektrohandwerkzeuggerät mit einem erfin-
dungsgemäßen Gehäuse ist in Anspruch 9 angegeben.
[0017] Ein derartiges Elektrohandwerkzeuggerät nutzt
die in Verbindung mit dem Gehäuse beschriebenen Vor-
teile, so dass die durch das Elektrohandwerkzeuggerät
erzeugten Vibrationen nur stark vermindert an den Hand-
griff weitergeleitet werden.
[0018] Die erfindungsgemäße Lösung lässt sich ins-
besondere dann vorteilhaft einsetzen, wenn das Elektro-
handwerkzeuggerät als Bohrmaschine, insbesondere
als Bohrhammer, ausgebildet ist.
[0019] Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass Be-
griffe, wie "umfassend" "aufweisen" oder "mit" keine an-
deren Merkmale oder Schritte ausschließen. Ferner
schließen Begriffe "ein" oder "das", die auf einer Einzahl
von Schritten oder Merkmalen hinweisen, keine Mehr-
zahl von Merkmalen oder Schritten aus und umgekehrt.
[0020] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines
Ausführungsbeispiels der Erfindung. Die Figuren zeigen
mehrere Merkmale der Erfindung in Kombination mitein-
ander. Selbstverständlich vermag der Fachmann diese
jedoch auch losgelöst voneinander zu betrachten und
gegebenenfalls zu weiteren sinnvollen Unterkombinati-
onen zu kombinieren, ohne dass hierfür erfinderisch tätig
werden zu müssen.
[0021] Es zeigen schematisch:

Figur 1 eine Seitenansicht eines erfindungsgemäßen
Elektrohandwerkzeuggeräts mit einem erfin-
dungsgemäßen Gehäuse;

Figur 2 einen Schnitt durch das Gehäuse aus Figur 1;

Figur 3 eine perspektivische Ansicht eines Bewe-
gungsbereichs zwischen einem Handgriff und
einem Gehäusehauptteil des erfindungsge-
mäßen Gehäuses;

Figur 4 einen ersten Schnitt durch den in Figur 3 dar-
gestellten Bereich; und

Figur 5 einen zweiten Schnitt durch den in Figur 3 dar-
gestellten Bereich.

[0022] Figur 1 zeigt eine Seitenansicht eines Elektro-
handwerkzeuggeräts 1, im vorliegenden Fall einer Bohr-
maschine bzw. eines Bohrhammers. Das Elektrohand-
werkzeuggerät 1 weist ein Gehäuse 2 auf, in dem die
wesentlichen Komponenten des Elektrohandwerkzeug-
geräts 1 untergebracht sind. Im vorliegenden Fall sind
innerhalb des Gehäuses 2, jeweils mittels gestrichelter
Linien dargestellt, eine Antriebseinrichtung 3, ein Getrie-
be 4 und eine Steuerungselektronik 5 angeordnet. Die
Antriebseinrichtung 3, die beispielsweise als Elektromo-
tor ausgebildet sein kann, dient zum Antrieb eines Werk-
zeugs 6, das in einem Spannfutter 7 des Elektrohand-
werkzeuggeräts 1 aufgenommen ist. Zur Stromversor-

gung der Antriebseinrichtung 3 und der Steuerungselek-
tronik 5 dient ein Akku 8, der in an sich bekannter Weise
mit dem Gehäuse 2 verbunden sein kann.
[0023] In das Getriebe 4 kann ein sogenanntes Schlag-
werk integriert sein, wie dies bei Schlagbohrmaschinen
bzw. Bohrhämmern üblich ist. Durch das Schlagwerk
werden Vibrationen in das Gehäuse 2 des Elektrohand-
werkzeuggeräts 1 eingeleitet, die für einen Benutzer des-
selben unangenehm sein können. Um diese Vibrationen
so gut wie möglich zu mindern bzw. zu dämpfen, ist das
Gehäuse 2, wie nachfolgend beschrieben, ausgeführt.
[0024] Das Gehäuse 2 weist ein Gehäusehauptteil 2a
auf, in dem unter anderem die Antriebseinrichtung 3, das
Getriebe 4 und die Steuerungselektronik 5 untergebracht
sind. An dem Getriebe 4 ist das Spannfutter 7 ange-
bracht. Des Weiteren weist das Gehäuse 2 einen Hand-
griff 9 auf, der in einem Verbindungsbereich 10 fest mit
dem Gehäusehauptteil 2a verbunden ist. Im vorliegen-
den Fall geht das Gehäusehauptteil 2a in dem Verbin-
dungsbereich 10 direkt in den Handgriff 9 über. Der
Handgriff 9 und das Gehäusehauptteil 2a sind demnach
zusammenhängende Bauteile. Bei der Herstellung des
Gehäuses 2 werden der Handgriff 9 und das Gehäu-
sehauptteil 2a beispielsweise durch Spritzgießen in ei-
nem Arbeitsgang hergestellt. In einem von dem Verbin-
dungsbereich 10 beabstandeten Bereich, der nachfol-
gend als Bewegungsbereich 11 bezeichnet wird, ist zwi-
schen dem Handgriff 9 und dem Gehäusehauptteil 2a
ein Zwischenraum 12 vorgesehen. Dadurch kann sich
der Handgriff 9 in diesem Bewegungsbereich 11 relativ
zu dem Gehäusehauptteil 2a bewegen. Solche Bewe-
gungen des Handgriffs 9 gegenüber dem Gehäu-
sehauptteil 2a können sich durch die Vibrationen erge-
ben, die über den Verbindungsbereich 10 von dem Ge-
häusehauptteil 2a in den Handgriff 9 eingeleitet werden.
Im Prinzip handelt es sich bei der Anordnung des Hand-
griffs 9 gegenüber dem Gehäusehauptteil 2a in dem Be-
wegungsbereich 11 um ein Loslager. Die Form des
Handgriffs 9 entspricht der allgemeinen Form eines so-
genannten D-Handgriffs, wobei im Gegensatz zu be-
kannten Lösungen der Zwischenraum 12 zwischen dem
Handgriff 9 und dem Gehäusehauptteil 2a vorhanden ist.
Trotz des Vorhandenseins des Zwischenraums 12, der
sich im vorliegenden Fall im oberen Bereich des Gehäu-
sehauptteils 2a befindet, ist der Handgriff 9, wie oben
beschrieben, einteilig mit dem Gehäusehauptteil 2a ver-
bunden.
[0025] In einem Bereich zwischen dem Verbindungs-
bereich 10 und dem Bewegungsbereich 11 weist der
Handgriff 9 eine Ausnehmung 13 auf, in die ein Dämp-
fungselement 14 eingesetzt ist, das eine größere Elasti-
zität als das Material des Gehäusehauptteils 2a aufweist.
Durch die Ausnehmung 13, die im vorliegenden Fall als
in den Handgriff 9 ragender Schlitz in einer Außenwan-
dung des Handgriffs 9 ausgebildet ist, wird der Quer-
schnitt des Handgriffs 9 in diesem Bereich stark verrin-
gert, so dass sich der Handgriff 9 in diesem Bereich ver-
formen kann, was die oben beschriebenen Bewegungen
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des Handgriffs 9 gegenüber dem Gehäusehauptteil 2a
ermöglicht. Diese Verformungen werden durch das
Dämpfungselement 14 annähernd nicht gehemmt. Viel-
mehr kann sich das Dämpfungselement 14 durch seine
hohe Elastizität ebenso verformen und bildet lediglich
eine geschlossene Außenkontur des Handgriffs 9. Im
vorliegenden Fall beträgt die Tiefe der Ausnehmung 12
ungefähr die Hälfte der Breite des Handgriffs 9 in diesem
Bereich und erstreckt sich in einer Richtung senkrecht
zu der Zeichenebene durch den gesamten Handgriff 9.
[0026] Das Dämpfungselement 14 kann beispielswei-
se aus einem Elastomer, insbesondere einem thermo-
plastischen Elastomer bestehen. Das Gehäusehauptteil
2a besteht im vorliegenden Fall aus einem geeigneten,
harten Kunststoff, wie beispielsweise Polyamid. Der
Handgriff 9 kann aus demselben Material bestehen wie
das Gehäusehauptteil 2a. Selbstverständlich sind so-
wohl für das Gehäusehauptteil 2a und den Handgriff 9
als auch für das Dämpfungselement 14 andere Materi-
alien denkbar. Das Dämpfungselement 14 kann mittels
des an sich bekannten Verfahrens des Mehrkomponen-
ten-Spritzgießens mit dem Gehäusehauptteil 2a verbun-
den werden. Die Ausnehmung 13 weist hierzu im vorlie-
genden Fall zwei seitliche Erweiterungen auf, in die das
Material des Dämpfungselements 14 bei dem Mehrkom-
ponenten-Spritzgießvorgang einströmen kann, so dass
sich das Dämpfungselement 14 mit dem Handgriff 9 ver-
klammert.
[0027] Die Ausnehmung 13 mit dem darin angeordne-
ten Dämpfungselement 14 wirkt dabei wie ein Gelenk,
um das die Verformung des Handgriffs 9 stattfinden
kann. Dabei wird die federnde Wirkung, die sich durch
die Wahl des Materials des Handgriffs 9 ergibt, genutzt.
Um die sich durch die Ausnehmung 13 ergebende Ver-
formbarkeit des Handgriffs 9 zu maximieren, ist die Aus-
nehmung 13 im vorliegenden Fall auf der diametral ge-
genüberliegenden Seite des Bewegungsbereichs 11 an-
geordnet. Grundsätzlich wären jedoch auch andere Stel-
len zur Unterbringung der Ausnehmung 13 mit dem darin
angeordneten Dämpfungselement 14 denkbar.
[0028] Wie in den Figuren 1 und 2 zu erkennen ist,
weist das Dämpfungselement 14 wenigstens eine, im
vorliegenden Fall eine Vielzahl an inneren Ausnehmun-
gen 15 auf. Die Ausnehmungen 15 sind vorzugsweise
nicht gefüllt, d. h. es befindet sich Luft in den Ausneh-
mungen 15. Durch die inneren Ausnehmungen 15 und
die Stege, die zwischen den inneren Ausnehmungen 15
verbleiben, kann die Flexibilität bzw. Elastizität des
Dämpfungselements 14 eingestellt werden. Beispiels-
weise wird die Elastizität des Dämpfungselements 14
durch eine Vergrößerung der inneren Ausnehmungen 15
und/oder eine Verkleinerung der Stege verringert bzw.
durch eine Verkleinerung der inneren Ausnehmungen 15
und/oder eine Vergrößerung der Stege erhöht. Zur Er-
höhung der Elastizität des Dämpfungselements 14 kann
außerdem auch ein weicherer Werkstoff für dasselbe
verwendet werden. Das Dämpfungselement 14 ist im
dargestellten Ausführungsbeispiel in Form einer Waben-

struktur ausgeführt. Gegebenenfalls könnte jedoch auch
eine deutlich geringere Anzahl an inneren Ausnehmung
15 bzw. lediglich eine innere Ausnehmung 15 vorgese-
hen sein.
[0029] In den Figuren 3, 4 und 5 ist die Ausführung des
Bewegungsbereichs 11 zwischen dem Gehäusehaupt-
teil 2a und dem Handgriff 9 deutlicher dargestellt. Dabei
ist zu erkennen, dass das Gehäusehauptteil 2a in dem
Bewegungsbereich 11 mittels eines mit dem Gehäu-
sehauptteil 2a verbundenen Verbindungsstegs 16 be-
weglich gegenüber dem Handgriff 9 gelagert ist. Der Ver-
bindungssteg 16 ist dabei, wie insbesondere in Figur 4
zu erkennen ist, in einer Führung 17 des Handgriffs 9
beweglich gelagert und in seitlicher Richtung geführt.
Dies wird dadurch erreicht, dass der Verbindungssteg
16 an seiner dem Gehäusehauptteil 2a abgewandten
Seite eine Verbreiterung 16a aufweist, und dass die Brei-
te der Führung 17 in diesem Bereich geringfügig größer
ist als die Breite der Verbreiterung 16a. Des Weiteren
weist der Handgriff 9 ein Anschlagelement 18 auf, das
die Bewegung des Verbindungsstegs 16 gegenüber dem
Handgriff 9 begrenzt. Das Anschlagelement 18 ist durch
die Führung 17 gebildet und erzeugt in beiden möglichen,
mit "x" bezeichneten Bewegungsrichtungen des Verbin-
dungsstegs 16 einen Anschlag für die Bewegungen des
Handgriffs 9. Auf diese Weise ergibt sich eine Wegbe-
grenzung für die Bewegung des Handgriffs 9 gegenüber
dem Gehäusehauptteil 2a in beiden Richtungen. Des
Weiteren werden durch die Ausgestaltung der Führung
17 seitliche Bewegungen des Handgriffs 9 vermieden.
Der Verbindungssteg 16 kann beispielsweise aus Alumi-
nium bestehen und mit einem Teil des Getriebes 4, das
in dem Gehäusehauptteil 2a angeordnet ist, verbunden
sein. Wie in Figur 5 zu erkennen ist, ist der Zwischenraum
12, der in dem Bewegungsbereich 11 vorgesehen ist,
mittels eines Faltenbalgs 19 abgedeckt.

Patentansprüche

1. Gehäuse (2) für ein Elektrohandwerkzeuggerät (1)
mit einem Gehäusehauptteil (2a) und mit einem mit
dem Gehäusehauptteil (2a) in einem Verbindungs-
bereich (10) fest verbundenen Handgriff (9), wobei
in einem von dem Verbindungsbereich (10) beab-
standeten Bewegungsbereich (11) ein Zwischen-
raum (12) zwischen dem Handgriff (9) und dem Ge-
häusehauptteil (2a) vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass der Handgriff (9)
in einem Bereich zwischen dem Verbindungsbereich
(10) und dem Bewegungsbereich (11) eine Ausneh-
mung (13) aufweist, in die ein Dämpfungselement
(14) eingesetzt ist, das eine größere Elastizität als
das Material des Gehäusehauptteils (2a) aufweist.

2. Gehäuse nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ausnehmung
(13) auf der diametral gegenüberliegenden Seite
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des Bewegungsbereichs (11) angeordnet ist.

3. Gehäuse nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Dämpfungse-
lement (14) aus einem Elastomer, insbesondere ei-
nem thermoplastischen Elastomer, besteht.

4. Gehäuse nach Anspruch 1, 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das Dämpfungse-
lement (14) wenigstens eine innere Ausnehmung
(15) aufweist.

5. Gehäuse nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ausnehmung
(13) des Handgriffs (9) als in den Handgriff (9) ra-
gender Schlitz in einer Außenwandung des Hand-
griffs (9) ausgebildet ist.

6. Gehäuse nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Dämpfungse-
lement (14) mittels Mehrkomponenten-Spritzgießen
mit dem Gehäusehauptteil (2a) verbunden ist.

7. Gehäuse nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäu-
sehauptteil (2a) in dem Bewegungsbereich (11) mit-
tels eines mit dem Gehäusehauptteil (2a) verbunde-
nen Verbindungsstegs (10) beweglich gegenüber
dem Handgriff (9) gelagert ist.

8. Gehäuse nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der Verbindungs-
steg (16) in einer Führung (17) des Handgriffs (9)
beweglich gelagert und in seitlicher Richtung geführt
ist, und dass der Handgriff (9) wenigstens ein An-
schlagelement (18) zur Begrenzung der Bewegung
des Verbindungsstegs (16) gegenüber dem Hand-
griff (9) aufweist.

9. Elektrohandwerkzeuggerät (1) mit einem Gehäuse
(2) nach einem der Ansprüche 1 bis 8.

10. Elektrohandwerkzeuggerät nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, es als Bohrmaschine,
insbesondere als Bohrhammer, ausgebildet ist.
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